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Norm

FrPolG 2005 §65b idF 2011/I/038;

FrPolG 2005 §66 Abs1 idF 2011/I/038;

FrPolG 2005 §67 Abs1 idF 2011/I/038;

StGB §223;

StGB §224;

1. StGB § 223 heute

2. StGB § 223 gültig ab 01.01.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2015

3. StGB § 223 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2015

1. StGB § 224 heute

2. StGB § 224 gültig ab 01.01.1975

Rechtssatz

Der der strafgerichtlichen Verurteilung des Fremden zugrundeliegende Gebrauch besonders geschützter falscher

Urkunden gem. §§ 223, 224 StGB, der lediglich die Verhängung einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von drei

Monaten nach sich gezogen hatte, ist nicht geeignet, den Gefährdungsmaßstab des § 67 Abs. 1 FrPolG 2005 idF FrÄG

2011 zu verwirklichen. Dem sonst gezeigten fremdenrechtlichen Fehlverhalten kommt aber vor allem angesichts des

aktuell aufrechten Bestandes einer Ehe mit einer österreichischen Staatsbürgerin nicht eine solche Bedeutung zu, dass

schon deshalb das Vorliegen einer tatsächlichen, gegenwärtigen und erheblichen, ein Grundinteresse der Gesellschaft

berührenden Gefahr angenommen werden könnte (Hinweis E 8. September 2009, 2008/21/0661; 29. Februar 2012,

2009/21/0376).Der der strafgerichtlichen Verurteilung des Fremden zugrundeliegende Gebrauch besonders

geschützter falscher Urkunden gem. Paragraphen 223, 224, StGB, der lediglich die Verhängung einer bedingt

nachgesehenen Freiheitsstrafe von drei Monaten nach sich gezogen hatte, ist nicht geeignet, den

Gefährdungsmaßstab des Paragraph 67, Absatz eins, FrPolG 2005 in der Fassung FrÄG 2011 zu verwirklichen. Dem

sonst gezeigten fremdenrechtlichen Fehlverhalten kommt aber vor allem angesichts des aktuell aufrechten Bestandes

einer Ehe mit einer österreichischen Staatsbürgerin nicht eine solche Bedeutung zu, dass schon deshalb das Vorliegen

einer tatsächlichen, gegenwärtigen und erheblichen, ein Grundinteresse der Gesellschaft berührenden Gefahr

angenommen werden könnte (Hinweis E 8. September 2009, 2008/21/0661; 29. Februar 2012, 2009/21/0376).
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